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Amtliche Bekanntmachung 
 
 

Gemeinde Ammerbuch 
Landkreis Tübingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Änderung der Satzung 
 

über den Anschluss an die öffentliche Wasserver-
sorgungsanlage und die Versorgung der Grund-
stücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – 
WVS) 

 
vom 10.10.2022 

 
 
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 
8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Ammerbuch am 10.10.2022 folgende Änderung der Sat-
zung beschlossen: 
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1. Änderung der Wasserversorgungssatzung 

 

§ 40 wird mit folgendem Wortlaut neugefasst: 

 
§ 40 

Erhebungsgrundsatz 
 
(1) Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 
Grund- und Verbrauchsgebühren. 
 
(2) Die Gemeinde kann die Gemeindewerke Ammerbuch GmbH, Kirchstraße 6, 72119 
Ammerbuch beauftragen, die Gebühren gemäß § 40 Abs. 1 zu berechnen, die Gebühren-
bescheide auszufertigen und zu versenden, die Gebühren entgegenzunehmen und an die 
Gemeinde abzuführen, Nachweise hierüber für die Gemeinde zu führen sowie die Daten 
zu verarbeiten und die verarbeiteten Daten der Gemeinde mitzuteilen. 
 
 
 
§ 47 wird mit folgendem Wortlaut neugefasst: 

 
§ 47 

Vorauszahlungen 
 
(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner 
Vorauszahlungen zu leisten.  
Die Vorauszahlungen entstehen im Jahr 2023 für 10 Monate jeweils zum 15. März, 15. 
April, 15. Mai, 15. Juni, 15. Juli, 15. August, 15. September, 15. Oktober, 15. November, 
15. Dezember des Kalenderjahres (Teilzahlungszeiträume).  
Die Vorauszahlungen ab dem Jahr 2024 ff. entstehen für 11 Monate jeweils zum 15. Feb-
ruar, 15. März, 15. April, 15. Mai, 15. Juni, 15. Juli, 15. August, 15. September, 15. Okto-
ber, 15. November, 15. Dezember des Kalenderjahres (Teilzahlungszeiträume). 
Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraumes, entstehen die Vo-
rauszahlungen mit Beginn des folgenden Teilzahlungszeitraumes.  
 
(2) Jeder Vorauszahlung im Jahr 2023 wird ein Zehntel des zuletzt festgestellten Jah-
reswasserverbrauchs des Vorjahres und der Grundgebühr (§ 42) zugrunde gelegt. 
Jeder Vorauszahlung ab dem Jahr 2024 ff. wird ein Elftel des zuletzt festgestellten Jah-
reswasserverbrauchs des Vorjahres und der Grundgebühr (§ 42) zugrunde gelegt.  
Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht werden die Vorauszahlungen auf der 
Grundlage der Grundgebühr, des Verbrauchsgebührensatzes und des geschätzten Jah-
reswasserverbrauchs des laufenden Jahres ermittelt. 
 
(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Ge-
bührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 
 
(4) In den Fällen des § 43 Abs. 2 sowie des § 45 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 
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2. Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
Ammerbuch, 11.10.2022 
 
 
 
gez. Christel Halm 
Bürgermeisterin 
 
 
Hinweis 
Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung (GemO) oder aufgrund der GemO zu Stande gekommen, so gilt sie gemäß § 4 
Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Zudem gilt dies nicht, wenn die Bürgermeisterin dem Beschluss nach § 43 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend ge-
macht worden ist. 
 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
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